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1. (1)Die FMA ist zuständige Behörde gemäß Art. 97 der Richtlinie 2009/65/EG. Die FMA kann jederzeit Auskünfte

über Tätigkeiten österreichischer Verwaltungsgesellschaften und OGAW in anderen Mitgliedstaaten und in

Drittstaaten sowie über die Lage von Verwaltungsgesellschaften aus anderen Mitgliedstaaten oder Drittstaaten,

deren Tätigkeit sich auf das österreichische Finanzmarktwesen auswirken kann, einholen, wenn dies im

volkswirtschaftlichen Interesse an einem funktionsfähigen Finanzmarktwesen oder im Interesse des

Gläubigerschutzes erforderlich ist.

2. (2)Die FMA kann mit

1. 1.zuständigen Behörden anderer Mitgliedstaaten,

2. 2.der Europäischen Zentralbank sowie den Zentralbanken anderer Mitgliedstaaten in ihrer Eigenschaft als

Währungs- und Aufsichtsbehörden und

3. 3.anderen Behörden, die in anderen Mitgliedstaaten für die Aufsicht über Zahlungs- und

Abwicklungssysteme, Clearingstellen oder den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung

personenbezogener Daten zuständig sind, sowie

4. 4.ESMA

zusammenarbeiten, wenn dies zur Wahrnehmung von in den Richtlinien 2009/65/EG, 2010/43/EU oder

2010/44/EU, oder in den Verordnungen (EU) Nr. 583/2010 oder (EU) Nr. 584/2010 oder (EU) Nr. 1095/2010

festgelegten Aufgaben oder im Wege der Amts- und Rechtshilfe erforderlich ist und soweit die an diese Behörden

übermittelten Informationen bei diesen dem Berufsgeheimnis gemäß Art. 102 der Richtlinie 2009/65/EG

unterliegen; in diesem Zusammenhang kann die FMA insbesondere auch Ersuchen auf Befragung von Personen

an die zuständige Behörde in einem anderen Mitgliedstaat richten.

3. (3)Die FMA kann für die Zwecke der Zusammenarbeit und zur Weiterleitung von Daten nach diesem Hauptstück

von ihren Befugnissen Gebrauch machen, auch wenn die Verhaltensweise, die Gegenstand der Ermittlung ist,

keinen Verstoß gegen eine in Österreich geltende Vorschrift darstellt; die FMA hat von den vorgenannten

Befugnissen Gebrauch zu machen, um den Behörden des Aufnahmemitgliedstaates einer

Verwaltungsgesellschaft gemäß § 37 die Erhebung der in Art. 21 Abs. 2 der Richtlinie 2009/65/EG genannten

Angaben zu ermöglichen und um die zuständigen Behörden des Herkunftmitgliedstaates einer

Verwaltungsgesellschaft gemäß § 36 über alle gemäß § 38 Abs. 5 ergriffenen Maßnahmen zu unterrichten, die

Maßnahmen oder Sanktionen gegen die Verwaltungsgesellschaft oder eine Beschränkung ihrer Tätigkeiten

beinhalten. Von ihren Befugnissen nach § 147 Abs. 2 Z 1 und 2 kann die FMA für die Zwecke der Zusammenarbeit

auch gegenüber juristischen Personen Gebrauch machen, die in ihrem Herkunftmitgliedstaat zur Erbringung von

Dienstleistungen der Vermögensverwaltung als Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Art. 6 Abs. 1 der Richtlinie

2009/65/EG konzessioniert sind.

4. (4)Die FMA hat anderen zuständigen Behörden die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen
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Informationen gemäß Art. 97 der Richtlinie 2009/65/EG zu übermitteln, sofern sich diese Aufgaben aus diesem

Bundesgesetz oder aus der Richtlinie 2009/65/EG ergeben, insbesondere bei Zuwiderhandlungen oder

mutmaßlichen Zuwiderhandlungen einer Zweigstelle oder einer Geschäftseinheit, zu der Tätigkeiten ausgelagert

werden. Die FMA hat dabei auf Verlangen alle zweckdienlichen Informationen und von sich aus alle wesentlichen

Informationen zu übermitteln. Die FMA kann sich, wenn sie Informationen mit anderen zuständigen Behörden

austauscht, bei der Übermittlung vorbehalten, dass diese Informationen nur mit ihrer ausdrücklichen

Zustimmung veröffentlicht werden dürfen. In diesem Fall dürfen sie nur für die Zwecke, für die die Zustimmung

erteilt wurde, ausgetauscht werden.

5. (5)Die FMA sowie andere Stellen oder natürliche oder juristische Personen, die vertrauliche Informationen nach

Abs. 2, gemäß § 145 Abs. 5 oder aus einem Drittland erhalten, dürfen diese in Wahrnehmung ihrer Aufgaben

insbesondere nur für folgende Zwecke verwenden:

1. 1.zur Prüfung, ob die Zulassungsbedingungen für OGAW oder Verwaltungsgesellschaften oder

Unternehmen, die an ihrer Geschäftstätigkeit mitwirken, erfüllt sind, und zur leichteren Überwachung der

Bedingungen für die Ausübung der Tätigkeit, der verwaltungsmäßigen und buchhalterischen Organisation

und der internen Kontrollmechanismen;

2. 2.zur Verhängung von Sanktionen;

3. 3.im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens betreffend die Bekämpfung von Entscheidungen der zuständigen

Behörden;

4. 4.im Rahmen eines von einem Gericht oder durch eine Staatsanwaltschaft geführten Verfahren.

6. (6)Die FMA kann folgenden Einrichtungen und Behörden zur Erfüllung ihrer Aufgaben vertrauliche Informationen

übermitteln:

1. 1.den Zentralbanken, dem Europäischen System der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank in

ihrer Eigenschaft als Währungsbehörden; sowie

2. 2.gegebenenfalls anderen staatlichen Behörden, die mit der Überwachung oder mit der gesetzlichen

Kontrolle der Rechnungslegung von Kreditinstituten, Wertpapierfirmen, Versicherungsunternehmen oder

anderen Finanzinstituten oder der Finanzmärkte betraut sind; oder

3. 3.Organen, die mit der Liquidation oder dem Konkurs von OGAW befasst werden; oder

4. 4.ESMA,

5. 5.der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde – EBA (Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 vom 24. November

2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur

Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der

Kommission – ABl. Nr. L 331 vom 15.12.2010, S. 12),

6. 6.der Europäischen Versicherungsaufsichtsbehörde – EIOPA (Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 vom

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für

das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), zur Änderung des Beschlusses

Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission – ABl. Nr. L 331 vom

15.12.2010, S. 48); oder

7. 7.dem ESRB.

Die Abs. 2 bis 4 und § 145 Abs. 3 und 5 stehen dieser Weiterleitung von Informationen oder einer Weiterleitung

durch die Behörden oder Stellen gemäß Z 1 bis 7 an die zuständigen Behörden oder an die mit der Verwaltung

von Anlegerentschädigungssystemen betrauten Stellen, die diese Informationen zur Erfüllung ihrer Aufgaben

gemäß der Richtlinie 2009/65/EG benötigen, nicht entgegen, sofern diese Behörden oder Stellen dem

Berufsgeheimnis im Sinne von Art. 102 der Richtlinie 2009/65/EG unterliegen.

7. (7)Die FMA hat jede Entscheidung über die Entziehung der Bewilligung gemäß § 50 und jede andere gegen einen

OGAW getroffene schwerwiegende Maßnahme gemäß § 148 oder jede ihm auferlegte Maßnahme zur Aussetzung

der Ausgabe, des Rückkaufs oder der Rücknahme seiner Anteile den zuständigen Behörden der

Aufnahmemitgliedstaaten des OGAW und, wenn die Verwaltungsgesellschaft eines OGAW in einem anderen

Mitgliedstaat niedergelassen ist, den zuständigen Behörden des Herkunftmitgliedstaates der

Verwaltungsgesellschaft unverzüglich mitzuteilen.
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